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▶▶ Familienrecht
Verfahrenswert bei unterhaltsverzicht

| Wird nachehelicher Unterhalt geltend gemacht, endet das Verfahren oft 
mit einem Vergleich, durch den die Beteiligten wechselseitig auf Nach-
scheidungsunterhalt verzichteten. Hier wird immer wieder verkannt, dass 
sich dadurch kein Vergleichsmehrwert ergibt, der sich für Rechtsanwälte 
gebührenerhöhend auswirkt. Das hat jetzt das OLG Hamm erneut klarge-
stellt. |

relevanz für die Praxis
In seinem Beschluss formuliert das OLG Hamm dies wie folgt (14.1.19, II-2 UF 
187/17, Abruf-Nr. 207707):

▶◼ Leitsätze: oLG Hamm 14.1.19, ii-2 uf 187/17

1. Der Wert des Vergleichsgegenstandes richtet sich nach dem Wert der Ansprü-
che oder Rechtsverhältnisse, die durch den Vergleich erledigt werden sollen, 
nicht aber nach dem Wert der Leistung, die ein Beteiligter im Vergleich über-
nimmt.

2. Eine Vereinbarung über den Verzicht auf künftigen Unterhalt führt nicht zu  
einer Erhöhung des Verfahrenswerts, wenn die Unterhaltsforderungen bereits 
Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens sind.

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Endet ein Unterhaltsverfahren mit einem 
(wechselseitigen) Verzicht auf den geltend gemachten Anspruch, ergibt sich 
daraus kein Verfahrensmehrwert. Vielmehr richtet sich der Wert des Ver-
gleichs in einem solchen Fall nach dem Wert der anhängigen Unterhaltsfor-
derungen gemäß § 51 FamGKG, also i. d. R. nach dem Jahreswert. 

Der Wert eines Unterhaltsverzichts im Rahmen eines Vergleichs kann daher 
nur im Fall eines Vergleichs auch über nicht anhängigen Unterhalt eine Rolle 
spielen. Nur in diesem Fall entsteht neben der Differenzverfahrensgebühr 
nach Nr. 3101 Nr. 2 VV RVG zusätzlich noch eine 1,5-Einigungsgebühr nach 
Nr. 1000 VV RVG.
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nur in diesem fall 
entsteht zusätzlich 
die einigungsgebühr

▶▶ Vergütungsvereinbarung
rechtsfolgen einer formunwirksamen Vergütungsvereinbarung

| Das OLG Düsseldorf hat sich mit den Rechtsfolgen einer formunwirksa-
men Vergütungsvereinbarung auseinandergesetzt. Seine Leitsätze sind  
lesenswert (12.6.18, I-24 U 131/17, Abruf-Nr. 208163). |

Das Fazit des OLG – im Einklang mit dem BGH (RVG prof 14, 147): Formun-
wirksame Vergütungsvereinbarungen sind zwar wirksam, aber unverbind-
lich, soweit eine höhere als die gesetzliche Vergütung beansprucht wird. Der 
Rechtsanwalt trägt insoweit allein das Risiko eines Verstoßes gegen §§ 3a, 4a 
RVG, denn ihm verbleibt immer nur das geringere Honorar. 
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